
BAFÖG-AMT
ANTWORTET
NICHT?
Das kannst du tun:

Tipp: Falls du Schreiben per Post
versendest, schicke es per Einschreiben
mit Übergabe. Das garantiert, dass der

Brief nur gegen Unterschrift des
Empfängers übergeben wird!

Eilantrag

Ein Eilantrag beim BAföG-Amt (meist als Antrag auf Vorschuss oder vorläufige
Zahlung) ist möglich, wenn nach Einreichung vollständiger Unterlagen eine
längere Wartezeit überbrückt werden muss (ca. 6 - 10 Wochen ohne Bescheid).

Vorgehensweise: Erkläre schriftlich (oder persönlich zur Niederschrift) deine
finanzielle Notlage und beantragen einen Vorschuss gemäß § 43 SGB I.

Notwendige Nachweise: Belege der Eilbedürftigkeit, z. B.: durch Kontoauszüge
und Mahnungen von Vermieter/Krankenkasse. 

Tipps und Mustervorlage zur Erstellung des Antrags: https://shorturl.at/Kc1TK

Angaben ohne Gewähr.

Allgemeine Sozialberatung 

Die Allgemeine Sozialberatung (ASB) hilft bei sozialen, finanziellen und
studienbezogene Problemen. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos. Hier
findest du Kontaktmöglichkeiten: https://shorturl.at/DfLTm

Die Allgemeine Sozialberatung berät Studierende zu:

Finanzen & Jobben im Studium
Sozialleistungen (z. B.: Kindergeld, Wohngeld, Bürgergeld, BAföG-Bezug)
Leistungen des Studierendenwerks (Wertmarken, Härtefalldarlehen)
Studieren mit Kind / Schwangerschaft
Rundfunkbeitrags-Befreiung
Studium & Sozialversicherung
Studieren mit Beeinträchtigung
Themen internationaler Studierender

https://shorturl.at/DfLTm
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